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Weiterhin werden die Akteure (zum Beispiel Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, 
Unterhaltungspflichtige, Nutzer) zu wesentlichen wasserwirtschaftlichen Fragestellungen 
befragt. Die vorhandenen Gewässerbauwerke und deren wasserwirtschaftliche Funktion 
soll beschrieben werden. Die Ergebnisse werden übersichtlich in Text und Karten darge-
stellt .  
 
4.2  Leistungspaket 2: Vermessung  und Feldarbeiten  

Der AN legt Empfehlungen zur Erfassung zusätzlicher Daten und Messdauer vor. In  Ab-
stimmung mit den Planungsbeteiligten wird dann entschieden, welche ergänzenden Ver-
messungsarbeiten durchzuführen sind. Die Umsetzung erfolgt dann durch den AN. Die 
Daten sind nach Vermessung ergänzend in die Darstellung der Ergebnisse unter Kap. 
4.2.1 zu integrieren. Derzeit wird vermutlich  die Erfassungen der Bathymetrie, Schweb-
stoffkonzentrationen und Sedimentzusammensetzungen an der Sohle (Korngrößenver-
teilung)  notwendig sein. Zusätzlich müssen die erfassten Paramater eine geeignete 
Grundlage für die spätere 3D-Modellierung stellen. Für die ergänzenden Vermessungen 
vor Ort sind 30 Tage Messtrupp kalkuliert und für das Auswerten der Daten mit dem Er-
zeugen eines schlüssigen Grundplanes noch einmal rund 40 Stunden. 
 
4.3  Leistu ngspaket 3: Aufbau und Einsatz eines drei dimensionalen  

instationären hydro morphologi schen Modelles  

Mit Hilfe des dreidimensionalen hydromorphologischen Modelles soll einerseits die Ist-
Situation schlüssig beschrieben und andererseits die Auswirkungen der einzelnen Pla-
nungsideen veranschaulicht werden. Das Modell soll helfen, die Abflusszustände und de-
ren örtliche und zeitliche  Verteilung im Gebiet besser zu beurteilen und zu analysieren als 
Grundlage für die Einrichtun g einer naturschutzgemäßen Tidedynamik. Das Modell muss 
in der Lage sein, den Transport kohäsiver Sedimente abzubilden. Beim Modellaufbau 
wird im Wesentlichen auf vorhandene Daten (LP1 und LP2) zurückgegriffen.  
 
Die folgenden Arbeitsschritte sind i n diesem Leistungspaket berücksichtigt:  
Pos. 3-1: Modellaufbau, Kalibrierung und Nachweis der Modellgüte  
Pos. 3-2: Ist -Zustand als Referenzzustand für die Varianten inkl. Elbvertiefung  
Pos. 3-3: Variante zur Steuerung der Sielbauwerke inkl. Elbvertiefung  
Pos. 3-4: Variante zur Anbindung der Priele und Gräben inkl. Elbvertiefung  
Pos. 3-5: Variante Anlage von Tidewässer inkl. Elbvertiefung  
 
Pos. 3-1: Modellaufbau, Kalibrierung und Nachweis der Modellgüte  
Ein dreidimensionales instationäre s hydromorphologisches Modell  ist für das Untersu-
chungsgebiet und den angrenzenden Elbeabschnitt aufzubauen. Der Aufbau muss so er-
folgen, dass in den späteren Simulationen die Elbverti efung vollständig berücksichtigt 
werden kann. Die Ränder des Modells in der Elbe sind so zu wählen, dass geeignete Rand-
werte genutzt werden können: mindestens von Elbe-km 669,90 (Kollmar) im Norden bis 
zum Elbe-km 684,20 (Brokdorf) im Süden  und maximal von Geesthacht bis zur Nordsee. 
Die Ränder des Modells werden beim Aufbau des Modells mit dem Auftraggeber abge-
stimmt.  
Die Zielsetzung des Modells ist es, die Verteilung der Fließgeschwindigkeit, der Wasser-
stände, des Salzgehaltes, des Sedimenttransportes kohäsiver Sedimente und die 
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Fehler. Die Korrekturen müssen zweifelsfrei sein und sind in der gleichen Weise wie das 
Angebot einzureichen. 

Bestandteile der Angebote sind die geforderten Erklärungen, Ausbildungs - und Qualifi-
kationsnachweise sowie Referenzen. Im Angebot sind die für die Bearbeitung der einzel-
nen Leistungspakete vorgesehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den jeweils vor-
gesehenen Aufgaben zu benennen sowie deren jeweilige berufliche Qualifikation anzuge-
ben und auf Aufforderung des Auftraggebers ggf. näher zu belegen.  

Die Bieter stimmen zu, dass der Auftraggeber Auskünfte bei den Auftraggebern der von 
ihnen angegebenen Referenzprojekte zu den erbrachten Leistungen einholt , u.a. um die 
Vergleichbarkeit mit den hier geplanten Aufgaben zu klären. 

Das Angebot enthält unter Berücksichtigung der Leistungspakete ein vorläufiges Design 
des Vorplanungskonzepts mit einzelnen Schritten/Modulen/Aktivitäten, eine r Zeitpla-
nung und den einzelnen Leistungspaketen zugeordneten Kostenansätzen. 

Bei den einzelnen Schritten/Modulen/Aktivitäten ist darauf einzugehen, ob, und wenn ja, 
wie ggf. bei fortbestehenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie alternative 
Techniken bei den einzelnen Leistungspaketen/Schritten zur Durchführung angewendet 
werden können.  

8. Kostenansätze  

Für die einzelnen Leistungspakete des Vorplanungskonzepts für die wasserbaulichen 
Leistungen sind grundsätzlich Pauschalbeträge (in der Regel als Einheitspreis und als 
Summenpreis; ggf. als Pauschalbetrag/Position) auszuweisen. Einheitspreise sind kurz zu 
erläutern. Leistungen gegen Stundennachweis sollen auf unvermeidliche Fälle reduziert 
werden. Der Bedarf hierfür ist gesondert zu begründen. 

Zusätzlich ist zur Information sowie für etwaige erforderliche Zusatzleistungen der Ein-
zelstundensatz anzugeben. 

Sind im Angebot für einzelne angebotene Leistungen keine Preise angegeben, wird davon 
ausgegangen, dass dem Auftraggeber auch keine Kosten entstehen werden bzw. keine 
Vergütung verlangt wird. Für diese Leistungen können später im Rahmen von Vertrags-
verhandlungen keine Kosten geltend gemacht werden. 

Bei Nennung alternativer Erhebungsansätze sind wegen fortbestehender Einschränkun-
gen aufgrund der Corona-Epidemie hierfür entsprechend alternative Kostenansätze im 
Angebot aufzunehmen. 

Um eine separate Bepreisung der einzelnen Leistungspakete wie unten aufgelistet wird 
gebeten und sollte mit einer groben tabellarischen Zeit- und Arbeitspla nung hinterlegt 
sein. Bitte netto Beträge + % USt. angeben. Das Angebot sollte zudem einen Gesamtbetrag 
aufführen, der alle anfallenden Kosten für den Auftragnehmer enthält.  
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Tab. 20: HOAI-Berechnung. Fachplanung Techn. Ausrüstung Nr. 8: Umrüstung Sielbauwerke.

 Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Tab. 22: HOAI-Berechnung. Objektplanung Freianlagen Nr. 9: Kleingewässer. Fehler! 

Textmarke nicht definiert.  

Tab. 23: HOAI-Berechnung. Objektplanung Freianlagen Nr. 11: Wasserbaul. Kleinmaßnahmen

 Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis der Karten in der Beilage 
   
______________________________________________________________________________________________  

Karte 1: Übersichtskarte Planungsraum, Maßstab 1 : 50.000  237 





Projektantrag für ein Naturschutzgroßprojekt Krautsand 11 
______________________________________________________________________________________________  

Sandäcker, dazu auch Fischteiche, Geestbäche und Gipskarstlandschaften). Bisher 
weder in Niedersachsen noch insgesamt in Deutschland berücksichtigt wurden Ästuare, 
so dass Kernstück des geplanten Naturschutzgroßprojektes die Ästuar-Lebensräume 
sind.  
 
Als Ästuar wird der Mündungsabschnitt eines Flusses bezeichnet, der vom Meer 
(Gezeiten, Salzgehalt usw.) und vom Fluss (Hochwässer, Süßwasserzufuhr) geprägt ist. 
In Ästuarien entwickeln sich tidebeeinflusste Lebensräume mit reinem Süß- oder 
Salzwasser oder einer Mischung aus beidem (Brackwasser), in denen besondere, genau 
an diese Verhältnisse angepasste Tier- und Pflanzenarten leben. (ARBEITSGRUPPE 
ELBEÄSTUAR 2012). Zu den ästuartypischen Lebensräumen gehören: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der tidebeeinflusste Unterlauf der Elbe ist das größte Ästuar Deutschlands und eines 
der größten Ästuarien Europas (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012). Die 
Gebietskulisse für das beantragte Projekt bei Drochtersen (Abb. 1) bietet sich für den 
Erhalt und die Entwicklung von Ästuar-Lebensräumen in besonderer Weise an, weil sie 
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�x Wiesenweihe (Circus pygargus). 
 
b) Gastvögel nach Artikel 4 Abs. 1 (Anhang I) der Vogelschutzrichtlinie: 
�x Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria), 
�x Nonnengans (Branta leucopsis), 
�x Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta), 
�x Singschwan (Cygnus cygnus), 
�x Zwergschwan (Cygnus bewickii). 
 
c) Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie als Brutvögel: 
�x Bekassine (Gallinago gallinago), 
�x Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 
�x Feldlerche (Alauda arvensis), 
�x Kiebitz (Vanellus vanellus), 
�x Knäkente (Anas querquedula), 
�x Krickente (Anas crecca), 
�x Löffelente (Anas clypeata), 
�x Rotschenkel (Tringa totanus), 
�x Schafstelze (Motacilla flava), 
�x Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), 
�x Schnatterente (Anas strepera), 
�x Uferschnepfe (Limosa limosa), 
�x Wasserralle (Rallus aquaticus). 
 
d) Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie als Gastvögel: 
�x Blässgans (Anser albifrons), 
�x Brandgans (Tadorna tadorna), 
�x Dunkelwasserläufer (Tringa erythropus), 
�x Graugans (Anser anser), 
�x Großer Brachvogel (Numenius arquata), 
�x Grünschenkel (Tringa nebularia), 
�x Höckerschwan (Cygnus olor), 
�x Kiebitz (Vanellus vanellus), 
�x Krickente (Anas crecca), 
�x Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus), 
�x Löffelente (Anas clypeata), 
�x Pfeifente (Anas penelope), 
�x Regenbrachvogel (Numenius phaeopus), 
�x Rotschenkel (Tringa totanus), 
�x Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula), 
�x Spießente (Anas acuta), 
�x Stockente (Anas platyrhynchos), 
�x Sturmmöwe (Larus canus). 
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Landschaftliche Charakteristika, die die Bedeutung des Vogelschutzgebietes bestim-
men, sind gemäß Standarddatenbogen der Ästuarbereich der Unterelbe mit tidebeein-
flussten Brack- und Süßwasserbereichen, Salzwiesen, Röhrichten und extensiv genutz-
tem Feuchtgrünland außendeichs sowie binnendeichs große Bereiche in Grünland- und 
Ackernutzung (zum Teil intensiv). Es handelt sich um ein wichtiges niedersächsisches 
Brut- und Rastgebiet, insbesondere als Winterrastplatz und Durchzugsgebiet für nordi-
sche Gänse, andere Wasservögel und Limikolen und als Brutplatz für Arten- des Grün-
landes, der Salzwiesen, und Röhrichte (vergleiche auch MELTER &  SCHREIBER 2000). 
 
Relevante Habitate in der Gebietskulisse für die wertbestimmenden Vogelarten sind vor 
allem Grünländer, Röhrichte, Süß- und Brackwasserwattflächen und Gewässer, 
überwiegend also wiederum ästuartypische Lebensräume, zu denen auch das tidebe-
einflusste Grünland zu zählen ist. 
 
Obwohl das Elbeästuar ein vom Menschen intensiv genutzter Raum ist, dient es vielen 
seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum (siehe oben). Ziel des 
beantragten Projektes ist es, das Potenzial für die Entwicklung ästuartypischer 
Lebensräume und Prozesse als Grundlage für den Schutz und die Entwicklung der 
ästuartypischen Lebensgemeinschaften zu vergrößern und zu nutzen. Durch die 
fortbestehende Nutzung der Elbe als Schifffahrtsstraße, bieten insbesondere 
Seitenbereiche wie die eingedeichte ehemalige Insel Krautsand, die über die 
Wischhafener Süderelbe und den Ruthenstrom in Teilbereichen noch vom 
Tidegeschehen beeinflusst werden, Möglichkeiten dafür. Mit dem beantragten Projekt, 
sollen in der Gebietskulisse Räume geschaffen werden, in denen die oben genannten 
Defizite der Elbe soweit wie möglich aufgehoben werden. Zudem soll auf diese Weise 
ein Beitrag geleistet werden, die ökologische Situation im gesamten Elbeästuar zu 
verbessern. Die inhaltliche Ausrichtung des Projektes orientiert sich an den folgenden 
Zielen: 
 
�x Wiederherstellung ästuartypischer Dynamik und Prozesse, um ein dynamisches 

Entstehen und Vergehen von natürlichen Habitaten zu ermöglichen.  
�x Steuerung und Wiederherstellung der Tidedynamik in den Gewässern zur Entwick-

lung ästuartypischer hydrologischer Verhältnisse im Bereich der Landlebensräume 
in Form von Grünland-, Sumpf- und Gehölzbiotopen. 

�x Erhalt, Verbesserung und Ausweitung ästuartypischer Lebensräume wie Süß- und 
Brackwasserwatt, Röhricht der Brackmarsch und Flussröhricht sowie Tide-
Weiden-Auwälder, Weiden-Auengebüsche und Uferstaudenfluren der Stromtäler, 
an die sich in höheren Lagen Eichen-Ulmen-Hartholzauwälder und Giersch-
Eichen-Eschen-Marschenwälder anschließen können. 
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�x Steuerung des Sedimenthaushaltes in dem Gewässernetz auf Krautsand als 
Grundlage für die Schaffung und den Erhalt von Gewässerstrukturen für die 
aquatische ästuartypische Lebensgemeinschaft. 

�x Gezielte Entwicklung geeigneter Habitatstrukturen für ästuartypische Arten wie 
den Schierling-Wasserfenchel und die Rohrdommel. 

�x Schaffung von Lebens-, Nahrungs- und Laichgebieten für ästuartypische Fische. 
�x Erhalt und Verbesserung der Brut- und Rastgebiete für Vögel. 
�x Aufwertung von bestehenden und geplanten ausgedehnten und artenreichen 

Grünländern vom Typ des feuchten mesophilen Grünlandes u.a. mit wichtiger 
Funktion und als Lebensraum von Wiesenvögeln und als Vogelrasthabitat, durch 
die Entwicklung naturnaher, ästuartypischer Uferstrukturen des Gewässersystems 
sowie Steuerung des Wassermanagements. 

�x Entwicklung und Umsetzung eines naturnahen Wassermanagements (orientiert an 
ästuartypischen Verhältnissen) im Einklang mit den Interessen der Landwirtschaft, 
auch als Pilotvorhaben für den Ästuarschutz auf nationaler und europäischer 
Ebene. 

 
Für die Umsetzung dieser Ziele bieten sich folgende Handlungsoptionen an, soweit eine 
Flächenverfügbarkeit gegeben und eine negative Betroffenheit Dritter auszuschließen 
ist: 
 
�x Schaffung von Gewässerlebensräumen mit natürlicher Abfolge von Tiefwasser-, 

Flachwasser-, Watt- und Röhricht- sowie Auwald- oder Grünlandbiotopen zur 
Entwicklung ästuartypischer Biotope und Vogelhabitate. 

�x Wiederanbindung wasserbaulich abgetrennter Nebengewässer der Priele ein-
schließlich Herstellung der aquatischen Passierbarkeit für Fische und Rundmäuler 
sowie für sonstige limnische Arten.  

�x Rückbau von Uferbefestigungen und Entwicklung reich strukturierter naturnaher 
Uferzonen an den Prielen und Gräben. 

�x Reduzierung der Verschlickung des Priel- und Gewässersystems zur Verbesserung 
der dortigen Lebensraumqualität durch die Schaffung von neuem tidebeeinflussten 
Flutraum, der die Abflussdynamik erhöht. 

 
Die vorstehenden Überlegungen decken sich weitgehend mit den Zielen des Integrierten 
Bewirtschaftungsplanes Elbeästuar (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012, NETZ et al. 
2013 und PLANUNGSGRUPPE ELBEÄSTUAR NIEDERSACHSEN 2011): Bewahrung der 
biologischen Vielfalt insbesondere durch Erhaltung und Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes: 
 

�x Der Natura 2000-Schutzgüter, 
�x Des Komplexlebensraumtyps Ästuare, 
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�x Einzelne Lebensraumtypen der Wasser- und Landflächen, 
�x Der Anhang II-Pflanzen- und Tierarten der FFH-RL, 
�x Wertbestimmende Brutvogelarten und 
�x Wertbestimmende Gastvogelarten. 

 
Idealerweise ergeben sich Synergieeffekte mit Zielen Dritter (vgl. Kap. 18), 
beispielsweise: 
 
�x Wasserwirtschaftliche Ziele: Förderung eines guten ökologischen Zustandes 

beziehungsweise Potenziales der Qualitätskomponenten im Sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie1. 

�x Wasserwirtschaftliche Ziele und Synergien mit dem Unterhaltungsverband 
Kehdingen (Landwirte): Reduzierung der Unterhaltungskosten für das 
Gewässersystem und Vereinfachung der Steuerung des Wassermanagements. 

�x Kommunale Ziele: Förderung von Tourismus und Naherholung, Verbesserung der 
Möglichkeiten für Naturerleben, Erhöhung der Akzeptanz für 
Naturschutzmaßnahmen. 

�x Küstenschutzziele: Nutzung des bei Renaturierungsmaßnahmen anfallenden 
Bodenaushubs für den Deichbau. 

�x Kompensationsziele: Einbindung von Kompensationsflächen in das 
Gesamtkonzept; dadurch kann ihre Funktionalität zusätzlich verbessert werden. 

 
Die Ziele des Naturschutzprojektes werden in Kap. 8 weiter beschrieben. 

 
1 Oberflächenwasserkörper im Betrachtungsraum, die den Schutzbesitmmungen der Wasserrahmenrichtlinie 
unterliegen, sind die Wischhafener Süderelbe (natürliches Gewässer), der Ruthenstrom (erheblich verändertes 
Gewässer) und das Wischhafener Schleusenfleth (künstliches Gewässer). 
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Auf Domänenflächen des Landes Niedersachsen sowie weiteren Flächen der öffentli-
chen Hand sind umfangreiche Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und 
Landschaft vorgesehen. Das Einbeziehen dieser Flächen in den Planungsraum des 
Naturschutzgroßprojektes bringt den Vorteil mit sich, dass die Kompensationsmaß-
nahmen in das Gesamtkonzept des Naturschutzgroßprojektes einbezogen werden kön-
nen und so die Projektziele zur Ästuarentwicklung möglichst optimal unterstützt und als 
ergänzende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden können. 
Weitgehend ungeeignet für die Einbeziehung in den Planungsraum des Naturschutz-
großprojektes sind dagegen bestehende Siedlungsflächen sowie Obstanbauflächen 
außerhalb der vorstehend beschriebenen Flächenkategorien. 
 
Der vorstehend hergeleitete Planungsraum (siehe auch Darstellung in Abb. 2) umfasst 
eine 2.805 ha große Fläche (Abb. 3 und Karte 1). Erst im Rahmen des Projektes I wird 
das Fördergebiet in Abhängigkeit von der Umsetzbarkeit der Maßnahmen festgelegt. 
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 Prielsysteme der Wischhafener Süderelbe und des Ruthenstromes sowie nicht eingedeichte 
Flächen an der Elbe in der Abgrenzung des FFH-�*�H�E�L�H�W�H�V���Ä�8�Q�W�H�U�H�O�E�H�³ 

 �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�$�V�V�H�O�H�U�V�D�Q�G�³ 

 Gebiete mit zentraler Bedeutung für den Feuchtbiotopverbund, sofern nicht einer der vor-
stehenden Kategorien zugeordnet 

 Kahlesand als Übergang von der Brackmarsch zur Flussmarsch, sofern nicht einer der vor-
stehenden Kategorien zugeordnet (teilweise Domänenflächen des Landes Niedersachsen) 

 Flächen der öffentlichen Hand mit umfangreicher Kompensationsplanung der Straßenbau-
verwaltung, sofern nicht einer der vorstehenden Kategorien zugeordnet 

 �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�6�F�K�L�O�I- �X�Q�G���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H���.�U�D�X�W�V�D�Q�G���2�V�W�H�Q�G�H�³ 

Abb. 2:  Herleitung des Planungsraumes (Maßstab 1 : 100.000, eingenordet). 
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 Planungsraum 

Abb. 3: Planungsraum für das Naturschutzgroßprojekt (Maßstab 1 : 100.000, eingenordet). 
 
 
 

4.  Naturräumliche Charakterisierung des Planungsraumes 
 
Naturräumlich ist der Planungsraum Bestandteil der Unterelbeniederung. Hier ist er den 
Stader Marschen als Teil der Harburger Elbmarschen zuzuordnen (MEYNEN & 
SCHMITHÜSEN 1957-1961). Standörtlich stehen nach NLFB (1997) im Norden im Be-
reich Krautsand Böden der Brackmarsch an, ansonsten solche der Flussmarsch (Abb. 4). 
Die Böden sind vorwiegend aus Tonen und Schluffen aufgebaut. 
 
Das grundwassernahe Gebiet steht über die Elbe unter einem deutlichen Tideeinfluss 
der Nordsee, wobei dieser Einfluss auf größeren Teilflächen künstlich beseitigt oder 
zumindest reduziert ist. Stärkere Hochwässer der Elbe werden durch Küstenschutz-
deiche und Sperrwerke vom Planungsraum ferngehalten. Ein Netz aus Prielen und 
Gräben durchzieht das Gebiet. Über die verzweigten Prielsysteme der Wischhafener 
Süderelbe und des Ruthenstromes greift der Tideeinfluss im Bereich der Gewässer weit 
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landeinwärts hinein, soweit diese nicht durch Sielbauwerke vom Tidegeschehen 
abgeschnitten sind. Über Siele werden die Wasserstände im Vorflutersystem gesteuert. 
Pumpwerke dienen der Hinterland-Entwässerung (Abb. 5). 
 
Die Wischhafener Süderelbe ist ein ehemaliger Flusslauf der Elbe und mündet bei Strom 
km 676 linksseitig auf niedersächsischer Seite in die Elbe ein. Sie ist zusammen mit der 
Elbinsel Krautsand durch die Küstenschutzmaßnahmen mit einer neuen Deichlinie 
(nach der Sturmflut von 1962 gebaut) und den Sperrwerken Wischhafen und 
Ruthenstrom von höheren Hochwässern der Elbe abgetrennt. Die Sperrwerke schließen 
bei NHN +2,20 m. Die normale Tide (+1,62 m bis -1,22 m Tidehub, somit rund 2,84 m) 
strömt aber weiterhin über die Wischhafener Süderelbe und den Ruthenstrom in das 
Gebiet ein und aus und trägt zunehmend zur Verschlickung der angeschlossenen 
Wasserläufe bei. Auch wenn detaillierte Angaben zur Verschlickung erst im Rahmen 
der Erstellung des Pflege- und Entwicklungsplanes im Rahmen der Phase I des Natur-
schutzgroßprojektes zu ermitteln sind, ist davon auszugehen, dass alle tidebeeinflussten 
Gewässerabschnitte von Verschlickung betroffen sind. Tidebeeinflusst sind die 
Wischhafener Süderelbe und der Ruthenstrom mit drei direkt angebundenen 
Nebenprielen (grob 10 % der Gewässer des Planungsraumes). Die großen sieben Priele 
der Elbinsel Krautsand entwässern über Sielbauwerke in die Wischhafener Süderelbe. 
Die sieben Priele sind über die Sielbauwerke an den Mündungen mit der Wischhafener 
Süderelbe verbunden. Diese in Betonbauweise ausgeführten Bauwerke haben jeweils 
außenseitig angeordnete Rückschlagklappen und binnenseitig (Krautsand) eine 
Doppelschützanlage, welche eine Steuerung der Binnenwasserstände ermöglicht. Die 
technischen Bauwerke dienen ausschließlich der Entwässerung, eine regelmäßige Be-
wässerung ist nicht gegeben. Die Priele sind somit heute vom Tideeinfluss und damit 
zugleich vom Schlickeintrag weitgehend abgeschnitten. Damit stehen auch die Flächen 
im Planungsraum heute weitgehend nicht mehr unter Tideeinfluss beziehungsweise 
unter dem Einfluss ästuartypischer hydrologischer und hydraulischer Prozesse. Kleinere 
Gräben/Priele sind zum Teil ohne Bauwerke offen an die Wischhafener Süderelbe 
angeschlossen oder mittlerweile ohne direkte Verbindung. Dies gilt auch für die 
Verbindung Gauensieker Schleusenfleth/Ruthenstrom mit der Wischhafener Süderelbe. 
Hier ist vor Jahren die offene Verbindung auf Höhe Drochtersen verfüllt worden. Das 
Binnenland (westlich der alten Deichlinie) entwässert über eine Vielzahl von 
Schöpfwerken in die Wischhafener Süderelbe. 
 
Zur Zeit werden sowohl das Sperrwerk Wischhafen als auch das Sperrwerk Ruthenstrom 
so gefahren, dass der unmittelbare Nahbereich der Sperrwerke (abgeschätzt jeweils 
wenige 100 Meter) zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit dieser wasserbaulichen 
Anlagen durch regelmäßige Spülstöße schlickfrei gehalten wird. Dies gelingt durch 
einen leichten Aufstau des Ebbstroms jeweils zweimal pro Woche und dem 
anschließenden plötzlichen Öffnen der Tore und dient der Sicherstellung der 
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Sperrwerksfunktion und des Sperrwerksbetriebs, des Wasserabflusses und in gewissem 
Umfang auch der Offenhaltung für die Schifffahrt. Weiterhin wird durch das 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg die Wischhafener Süderelbe vom 
Sperrwerk bis zum Hafen Wischhafen einmal pro Jahr mittels Wasserinjektionsver-
fahren unterhalten. Oberhalb des Hafens räumt der Unterhaltungsverband Kehdingen 
ebenfalls einmal pro Jahr mit einem Räumbagger. Die Priele wurden und werden an-
sonsten nicht unterhalten. Dieses ist auch in Hinblick auf den Naturschutz positiv zu 
bewerten, Störungen naturschutzfachlich wertvoller Sukzessionsstadien werden 
vermieden. 
 
Insgesamt bedeutet die zunehmende Verschlickung der Wischhafener Süderelbe und 
des Ruthenstroms sowie ihrer Nebengewässer nicht nur eine Beeinträchtigung der 
Anforderungen an die Wasserwirtschaft und die Schifffahrt, sondern stellt auch eine 
deutliche Einschränkung des natürlichen Tideeinflusses in den Haupt- und Neben-
gewässern dar.  
 
Die vorstehenden Aussagen zur Hydrologie basieren auf BERSCHAUER (2009) und 
HARMS (2012) sowie ergänzende mündliche Hinweise von Herrn Söhle (LANDKREIS 
STADE) und Herrn Kogge (NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR 
WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ, Betriebsstelle Stade) vom Juli 
2016. 
 
Die potenzielle natürliche Vegetation besteht nach KAISER &  ZACHARIAS (2003) unter 
den geschilderten Standortgegebenheiten im Bereich der Brackmarsch aus dem Giersch-
Eichen-Eschen-Marschenwald und im Bereich der Flussmarsch aus dem Eichen-Ulmen-
Auwaldkomplex (Abb. 6). 
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Abb. 4: Böden im Planungsraum (nach NLFB 1997) (Maßstab 1 : 100.000, eingenordet). 
  
 

 Brackmarsch 

 Flussmarsch 

 Planungsraum 
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Abb. 5: Hydrologische Situation im Planungsraum (Maßstab 1 : 100.000, eingenordet). 
 
 
Die Situation mit weiteren Erläuterungen und Bezeichnung der Gewässer und 
wassertechnischen Anlagen liegt dem Antrag als Anlage bei (DIN-A3-Übersichtskarte 
Planungsraum). 
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Diese im Landschaftsrahmenplan genannten Ziele einer Verbesserung in und an den 
Gewässern zur Förderung der Arten und Biotope sowie zur Verbesserung des 
Biotopverbundes sind wesentlicher Teil des vorliegenden Projektantrags. 
 

 

 

Abb. 7: Marschengrünland im Planungsraum. 
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Abb. 8: Obstbaumplantage im Planungsraum. 
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Strominseln in Erscheinungen traten (Abb. 9). Kraut- und Asseler Sand waren für 
Ästuarlebensräume typische Inseln. 
 
 

 

Abb. 9: Auszug aus der Kurhannoverschen Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts 
(verkleinert). 
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Bis zum Bau einer neuen Elbe-nahen Deichlinie (Abb. 5) im Jahr 1973 standen die tiefer 
gelegenen Teile des Planungsraumes bei Sturmflut regelmäßig komplett unter Wasser. 
Die Winterhochwässer führten regelmäßig zum Freispülen des Prielsystems (Herr 
Söhle, mündliche Mitteilung vom 11.07.2016). Küstenschutzmaßnahmen und mehrere 
Elbvertiefungen haben zu einer Konzentration des Abflusses auf die Hauptrinne der 
Elbe geführt (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012). 
 
In Folge der hydrologischen Veränderungen wurde eine Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung des Planungsraumes ermöglicht oder es wurde eine solche über-
haupt erst möglich. Somit ist es zu einer Mehrung des Ackerlandes, der Obstanbauflä-
chen und des Intensivgrünlandes gekommen, die alle naturschutzfachlich von unter-
geordneter Bedeutung sind. 
 
 

6.  Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse 
 
Der Planungsraum umfasst Teile der Gemeinden Drochtersen und Wischhafen sowie 
der Stadt Stade im Landkreis Stade (Abb. 10). 
 

6.1  Nutzung 
 
Im Planungsraum überwiegt stark die landwirtschaftliche Nutzung (Abb. 11). Nach 
flächendeckenden Bestandserhebungen für den Landschaftsrahmenplan des LAND-
KREISES STADE (2014a) sind im Planungsraum etwa 
 
�x 2.050 ha Grünland (73 % des Planungsraumes), 
�x 190 ha Ackerland (7 % des Planungsraumes), sowie 
�x 140 ha Obstbaumplantagen und Obstwiesen (5 % des Planungsraumes) 
 
vorhanden. Forstlich genutzte Flächen nehmen etwa 26 ha (0,9 % des Planungsraumes), 
Siedlungs- und Verkehrsflächen etwa 33 ha (1,2 % des Planungsraumes) ein. Bei den 
Siedlungsflächen handelt es sich um Einzelgehöfte und landwirtschaftliche 
Nebengebäude sowie dazugehörige Gärten. Bei den verbliebenen 397,8 ha (12,9%) 
handelt es sich weitgehend um Wasserflächen. 
 
Die Wischhafener Süderelbe ist bis zum Hafen in Wischhafen eine Seeschifffahrtstraße 
und wird vom Bund, vertreten durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg, 
unterhalten. Den Betrieb der beiden Sperrwerke (Wischhafen und Ruthenstrom) 
gewährleistet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz, Betriebsstelle Stade. Ab dem Hafen bis zur Mündung der Krautsander 
Binnenelbe auf Höhe von Dornbusch ist die Wischhafener Süderelbe ein Gewässer 1. 
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Ordnung (Land Niedersachsen) und oberhalb dann ein Gewässer 2. Ordnung in 
Zuständigkeit des Unterhaltungsverbandes Kehdingen, der auch alle übrigen Gewässer 
und Schöpfwerke im Gebiet und angrenzenden Binnenland betreibt und unterhält. 
 
 

 
© GeoBasis-DE / BKG 2013 

Abb. 10: Gemeindegrenzen (Maßstab 1 : 100.000, eingenordet).  

 

Der Planungsraum liegt zu über 90 % in der Gemeinde Drochtersen. Nur der kleine 
Bereich zwischen dem Wischhafener Sperrwerk und der Ortschaft Dornbuch zwischen 
dem Hauptdeich und der Wischhafener Süderelbe gehört zur Gemeinde Wischhafen. 
Weniger als 1% gehört zur Stadt Stade. 
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LSG-Verordnung festgelegten Erhaltungsziele stehen im Einklang mit den Zielen des 
beantragten Projektes: 
 

�x Erhaltung und Entwicklung einer weitgehend ungestörten, offenen, 
gehölzarmen und unverbauten Marschenlandschaft.  

�x Erhaltung und Entwicklung von Brack- und Süßwasserwatten.  
�x Erhaltung und Entwicklung von der natürlichen Gewässerdynamik geprägten 

Standorten.  
�x Erhaltung und Entwicklung einer natürlichen Vegetationszonierung im 

Uferbereich von Fließ- und Stillgewässern. 
�x Erhaltung und Entwicklung eines Strukturmosaiks mit enger Verzahnung 

offener Wasserflächen, Flachwasser- und Verlandungszonen und 
strukturreicher Priele und Gräben. 

�x Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, zusammenhängenden, 
ungenutzten und störungsarmen Röhrichtflächen.  

�x Erhaltung und Entwicklung von Hochstaudensäumen und -fluren an Prielen und 
Grabenrändern. 

�x Erhaltung und Entwicklung extensiv genutzten Marschengrünlandes 
wechselfeuchter und feuchter Standorte.  

�x Schutz und Entwicklung naturnaher Ästuarbereiche mit Süßwasser- und 
Brackwasser-Wattflächen (u. a. als Lebensraum des Schierlings-Wasserfenchels 
Oenanthe conioides) und Salzwiesen.  

�x Erhaltung und Entwicklung eines ökologisch durchgängigen Flusslaufs als 
(Teil-) Lebensraum von Anhang-II -Fischarten (Flussneunauge Lampetra 
fluviatilis, Meerneunauge Petromyzon marinus, Bachneunauge Lampetra 
planeri, Finte Alosa fallax, Rapfen Aspius aspius, Nordseeschnäpel Coregonus 
oxyrhynchus und Lachs Salmo salar).  

�x Schutz und Entwicklung von Weiden- und Hartholz-Auwäldern im Komplex 
mit feuchten Hochstaudenfluren.  

�x Schutz und Entwicklung magerer Flachland-Mähwiesen in höher gelegenen 
Außendeichsbereichen. 
 

Im LSG sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn sie den Naturgenuss 
oder das Landschaftsbild beeinträchtigen. Die Verbotstatbestände sind im Einzelnen im 
§4 der LSG-Verordnung aufgeführt, Freistellungen werden im §5 der Verordnung 
aufgelistet.  
 
 
 






























































































































































































































